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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.2011

Norm

MRG §17 Abs2

Rechtssatz

Massive bauliche Eingri1e und konzeptive Umgestaltungen im Sinn einer Revitalisierung und Neunutzung eines ganzen

historischen Gebäudekomplexes auf der Basis eines zwischen der Liegenschaftseigentümerin, der Betriebsgesellschaft

und der mietenden Gebietskörperschaft begründeten besonderen wirtschaftlichen Finanzierungs? und

Betriebskonzepts stellt ? qualitativ ? einen so weitreichenden Eingri1 in das Gesamtobjekt dar, dass als Folge daraus

resultierende Änderungen im Inneren einzelner Mietgegenstände keinen dem § 17 Abs 2 letzter Satz MRG

zugänglichen Anwendungsfall mehr darstellen.
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